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mus, der Entwicklung, der Verbesserung des Lebensstan-
dards und der Solidarität, 

 in der Erkenntnis, dass die internationale Gemeinschaft 
Mittel und Wege finden sollte, um die derzeitigen Hinder-
nisse zu beseitigen und den Herausforderungen zu begegnen, 
die sich der vollen Verwirklichung aller Menschenrechte 
entgegenstellen, und um weitere Menschenrechtsverletzun-
gen zu verhindern, die sich daraus auf der ganzen Welt erge-
ben, und dass sie auch weiterhin die Bedeutung der wechsel-
seitigen Zusammenarbeit, des gegenseitigen Verständnisses 
und des Dialogs miteinander beachten sollte, wenn es darum 
geht, die Förderung und den Schutz aller Menschenrechte zu 
gewährleisten, 

 bekräftigend, dass die Verstärkung der internationalen 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte eine 
wesentliche Voraussetzung für die volle Verwirklichung der 
Ziele der Vereinten Nationen bildet und dass die Menschen-
rechte und Grundfreiheiten das Geburtsrecht aller Menschen 
sind, wobei es oberste Aufgabe der Regierungen ist, solche 
Rechte und Freiheiten zu fördern und zu schützen, 

 sowie bekräftigend, dass alle Menschenrechte allge-
mein gültig und unteilbar sind, einander bedingen und mit-
einander verknüpft sind und dass die internationale Gemein-
schaft die Menschenrechte weltweit in gerechter und glei-
cher Weise, auf derselben Grundlage und mit demselben 
Nachdruck behandeln muss, 

 ferner in Bekräftigung der verschiedenen Artikel der 
Charta, die die jeweiligen Befugnisse und Aufgaben der Ge-
neralversammlung, des Sicherheitsrats und des Wirtschafts- 
und Sozialrats darlegen und damit den grundlegenden Rah-
men für die Verwirklichung der Ziele der Vereinten Natio-
nen bilden, 

 in Bekräftigung der Selbstverpflichtung aller Staaten 
auf die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus anderen wichti-
gen völkerrechtlichen Übereinkünften, insbesondere denje-
nigen, die das internationale Recht der Menschenrechte und 
das humanitäre Völkerrecht betreffen, 

 unter Berücksichtigung dessen, dass nach Artikel 103 
der Charta die Verpflichtungen aus der Charta Vorrang ha-
ben, wenn sich die Verpflichtungen von Mitgliedern der 
Vereinten Nationen aus der Charta und ihre Verpflichtungen 
aus anderen internationalen Übereinkünften widersprechen, 

 1. bekräftigt die feierliche Verpflichtung aller Staa-
ten, die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Menschenrechte und bei der Lösung internationaler Proble-
me humanitärer Art unter voller Einhaltung der Charta der 
Vereinten Nationen zu verstärken, unter anderem durch die 
strikte Befolgung aller Ziele und Grundsätze, die in ihren 
Artikeln 1 und 2 dargelegt sind; 

 2. unterstreicht die entscheidende Rolle der Arbeit, 
die die Vereinten Nationen und die regionalen Abmachun-
gen in Übereinstimmung mit den in der Charta verankerten 
Zielen und Grundsätzen leisten, um die Achtung vor den 

Menschenrechten und Grundfreiheiten zu fördern und zu fe-
stigen und internationale Probleme humanitärer Art zu lösen, 
und bekräftigt, dass alle Staaten bei diesen Tätigkeiten die in 
Artikel 2 der Charta dargelegten Grundsätze voll und ganz 
einhalten müssen, insbesondere indem sie die souveräne 
Gleichheit aller Staaten achten und jede gegen die territoria-
le Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines 
Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten 
Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von 
Gewalt unterlassen; 

 3. erklärt erneut, dass die Vereinten Nationen die 
allgemeine Achtung und Verwirklichung der Menschenrech-
te und Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied nach Rasse, 
Geschlecht, Sprache oder Religion fördern werden; 

 4. fordert alle Staaten auf, im Rahmen eines kon-
struktiven Dialogs umfassend zusammenzuarbeiten, um die 
Förderung und den Schutz aller Menschenrechte für alle zu 
gewährleisten und friedliche Lösungen für internationale 
Probleme humanitärer Art zu fördern, und bei ihren diesbe-
züglichen Maßnahmen die Grundsätze und Normen des 
Völkerrechts strikt einzuhalten, indem sie unter anderem die 
internationalen Menschenrechtsnormen und das humanitäre 
Völkerrecht voll und ganz achten; 

 5. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution den 
Mitgliedstaaten, den Organen, Organisationen und anderen 
Teilen des Systems der Vereinten Nationen sowie den zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen zur 
Kenntnis zu bringen und so weit wie möglich zu verbreiten; 

 6. beschließt, diese Frage auf ihrer siebenundfünf-
zigsten Tagung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu 
behandeln. 

RESOLUTION 56/153 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583/Add.2, Ziffer 109)319. 

56/153. Stärkung der Tätigkeit der Vereinten Nationen 
auf dem Gebiet der Menschenrechte durch die 
Förderung der internationalen Zusammenar-
beit und Wichtigkeit der Nichtselektivität, Un-
parteilichkeit und Objektivität 

 Die Generalversammlung, 

 eingedenk dessen, dass eines der Ziele der Vereinten 
Nationen darin besteht, freundschaftliche, auf der Achtung 
_____________ 
319 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Angola, Äthiopien, Bang-
ladesch, Benin, Burkina Faso, Burundi, China, Demokratische Repu-
blik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, El Salvador, Eritrea, 
Haiti, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jemen, Kambodscha, 
Kamerun, Kenia, Kolumbien, Kongo, Kuba, Laotische Volksdemokra-
tische Republik, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Ma-
laysia, Mali, Mauretanien, Mauritius, Mosambik, Myanmar, Namibia, 
Nigeria, Peru, Sambia, Simbabwe, Südafrika, Sudan, Suriname, Syri-
sche Arabische Republik, Tschad, Tunesien, Vereinigte Republik Tan-
sania und Vietnam. 
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vor dem Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbe-
stimmung der Völker beruhende Beziehungen zwischen den 
Nationen zu entwickeln und andere geeignete Maßnahmen 
zur Festigung des Weltfriedens zu ergreifen und eine inter-
nationale Zusammenarbeit herbeizuführen, um internationale 
Probleme wirtschaftlicher, sozialer, kultureller oder humani-
tärer Art zu lösen und die Achtung vor den Menschenrechten 
und Grundfreiheiten für alle, ohne Unterschied nach Rasse, 
Geschlecht, Sprache oder Religion, zu fördern und zu festi-
gen, 

 in dem Wunsche, weitere Fortschritte bei der interna-
tionalen Zusammenarbeit zur Förderung und Festigung der 
Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten zu 
erzielen, 

 die Auffassung vertretend, dass sich diese internationa-
le Zusammenarbeit auf die Grundsätze stützen soll, die im 
Völkerrecht, insbesondere in der Charta der Vereinten Na-
tionen sowie in der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte320, den Internationalen Menschenrechtspakten321 und 
anderen einschlägigen Dokumenten verankert sind, 

 zutiefst davon überzeugt, dass das Vorgehen der Ver-
einten Nationen auf diesem Gebiet nicht nur von einem ein-
gehenden Verständnis der breiten Vielfalt der Probleme ge-
tragen werden soll, die in allen Gesellschaften bestehen, 
sondern auch von der uneingeschränkten Achtung der politi-
schen, wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten in die-
sen Gesellschaften, in strikter Übereinstimmung mit den 
Zielen und Grundsätzen der Charta und mit dem grundle-
genden Ziel der Förderung und Festigung der Achtung vor 
den Menschenrechten und Grundfreiheiten durch internatio-
nale Zusammenarbeit, 

 unter Hinweis auf ihre früheren diesbezüglichen Reso-
lutionen, 

 erneut erklärend, wie wichtig es ist, die Universalität, 
Objektivität, und Nichtselektivität der Behandlung von Men-
schenrechtsfragen sicherzustellen, wie in der Erklärung und 
dem Aktionsprogramm von Wien bekräftigt, die am 25. Juni 
1993 von der Weltkonferenz über Menschenrechte verab-
schiedet wurden322, 

 erklärend, wie wichtig es ist, dass die Sonderberichter-
statter und Sonderbeauftragten für bestimmte Fragen und 
Länder sowie die Mitglieder der Arbeitsgruppen bei der 
Wahrnehmung ihres Mandats Objektivität, Unabhängigkeit 
und Diskretion beweisen, 

 unterstreichend, dass die Regierungen verpflichtet 
sind, die Menschenrechte zu fördern und zu schützen und 
den Verantwortlichkeiten nachzukommen, die sie nach dem 
Völkerrecht, insbesondere der Charta, sowie mit verschiede-
nen internationalen Übereinkünften auf dem Gebiet der 
Menschenrechte eingegangen sind, 
_____________ 
320 Resolution 217 A (III). 
321 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
322 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III. 

 1. erklärt erneut, dass alle Völker auf Grund des in 
der Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundsatzes 
der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker 
das Recht haben, ihren politischen Status frei und ohne Ein-
mischung von außen zu bestimmen und frei ihrer wirtschaft-
lichen, sozialen und kulturellen Entwicklung nachzugehen, 
und dass jeder Staat die Pflicht hat, dieses Recht gemäß den 
Bestimmungen der Charta zu achten, was auch die Achtung 
der territorialen Unversehrtheit mit einschließt; 

 2. bekräftigt, dass es eines der Ziele der Vereinten 
Nationen und Aufgabe aller Mitgliedstaaten ist, in Zusam-
menarbeit mit der Organisation die Achtung vor den Men-
schenrechten und Grundfreiheiten zu fördern und zu festigen 
und in Bezug auf Menschenrechtsverletzungen wachsam zu 
bleiben, wo immer diese vorkommen; 

 3. fordert alle Mitgliedstaaten auf, ihre Tätigkeit 
zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte, insbe-
sondere auch für den Ausbau der weiteren internationalen 
Zusammenarbeit auf diesem Gebiet, auf die Charta der Ver-
einten Nationen, die Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte320, den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, so-
ziale und kulturelle Rechte321, den Internationalen Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte321 und andere einschlägige 
internationale Übereinkünfte zu stützen und Handlungen zu 
unterlassen, die mit diesem internationalen Instrumentarium 
unvereinbar sind; 

 4. vertritt die Auffassung, dass die internationale Zu-
sammenarbeit auf diesem Gebiet wirkungsvoll und konkret 
zur dringend gebotenen Verhütung massenhafter und fla-
granter Verletzungen der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten für alle und zur Festigung des Weltfriedens und der in-
ternationalen Sicherheit beitragen soll; 

 5. erklärt erneut, dass die Förderung, der Schutz und 
die volle Verwirklichung aller Menschenrechte und Grund-
freiheiten als legitime Anliegen der Weltgemeinschaft von 
den Grundsätzen der Nichtselektivität, der Unparteilichkeit 
und der Objektivität geleitet sein und nicht in den Dienst po-
litischer Ziele gestellt werden sollen; 

 6. ersucht alle Menschenrechtsorgane des Systems 
der Vereinten Nationen sowie die Sonderberichterstatter, 
Sonderbeauftragten, unabhängigen Experten und Arbeits-
gruppen, bei der Wahrnehmung ihres Mandats den Inhalt 
dieser Resolution gebührend zu berücksichtigen; 

 7. gibt ihrer Überzeugung Ausdruck, dass eine un-
voreingenommene und faire Auseinandersetzung mit Men-
schenrechtsfragen zur Förderung der internationalen Zusam-
menarbeit sowie zur wirksamen Förderung, zum wirksamen 
Schutz und zur tatsächlichen Verwirklichung der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten beiträgt; 

 8. betont in diesem Zusammenhang, dass auch künf-
tig unparteiische und objektive Informationen über die poli-
tischen, wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten und 
Ereignisse in allen Ländern verfügbar sein müssen; 
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 9. bittet die Mitgliedstaaten, zu erwägen, nach Be-
darf im Rahmen ihrer jeweiligen Rechtsordnung und ent-
sprechend ihren Verpflichtungen nach dem Völkerrecht, ins-
besondere der Charta, sowie den internationalen Rechtsakten 
auf dem Gebiet der Menschenrechte diejenigen Maßnahmen 
zu ergreifen, die sie für angebracht halten, um weitere Fort-
schritte bei der internationalen Zusammenarbeit zur Förde-
rung und Festigung der Achtung vor den Menschenrechten 
und Grundfreiheiten zu erzielen; 

 10. ersucht die Menschenrechtskommission, diese 
Resolution gebührend zu berücksichtigen und weitere Vor-
schläge zu prüfen, die darauf gerichtet sind, die Maßnahmen, 
die die Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Menschen-
rechte ergreifen, durch die Förderung der internationalen 
Zusammenarbeit und die Hervorhebung der Wichtigkeit der 
Nichtselektivität, Unparteilichkeit und Objektivität zu stär-
ken; 

 11. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs323 und ersucht den Generalsekretär, die Mitgliedstaa-
ten um die Vorlage praktischer Vorschläge und Ideen zu bit-
ten, die dazu beitragen würden, die Tätigkeit der Vereinten 
Nationen im Menschenrechtsbereich durch die Förderung in-
ternationaler Zusammenarbeit auf der Grundlage der Grund-
sätze der Nichtselektivität, Unparteilichkeit und Objektivität 
zu stärken, und der Generalversammlung auf ihrer sieben-
undfünfzigsten Tagung einen umfassenden Bericht über die-
se Frage vorzulegen; 

 12. beschließt, diese Frage auf ihrer siebenundfünf-
zigsten Tagung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu 
behandeln. 

RESOLUTION 56/154 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, in einer auf-
gezeichneten Abstimmung mit 99 Stimmen bei 10 Gegenstimmen und 59 Ent-
haltungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583, Add.2, Ziffer 109)324: 

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda,  
Äquatorialguinea, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Beli-
ze, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina 
Faso, Burundi, China, Côte d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokra-
tische Volksrepublik Korea, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, 
Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Gu-
yana, Haiti, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Japan, 
Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, 
Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokrati-
sche Republik, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Ma-
lawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, 
Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nigeria, Oman, Pakistan, Pa-
nama, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda, Sambia, Saudi-Arabien, Seychel-
len, Singapur, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, Sudan, Suriname, Syri-

_____________ 
323 A/56/292 und Add.1. 
324 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Angola, Äthiopien, China, Demokratische Re-
publik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Gambia, Ghana, 
Haiti, Irak, Iran (Islamische Republik), Kamerun, Kuba, Laotische 
Volksdemokratische Republik, Libysch-Arabische Dschamahirija, Ma-
laysia, Mali, Mauretanien, Myanmar, Namibia, Pakistan, Somalia, Su-
dan, Syrische Arabische Republik, Vereinigte Republik Tansania und 
Vietnam. 

sche Arabische Republik, Thailand, Togo, Trinidad und Tobago, Tschad, Tu-
nesien, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansa-
nia, Vietnam. 

Dagegen: Argentinien, Australien, Chile, Israel, Kanada, Neuseeland, 
Norwegen, Samoa, Tuvalu, Vereinigte Staaten von Amerika. 

Enthaltungen: Albanien, Andorra, Armenien, Belarus, Belgien, Bosnien 
und Herzegowina, Bulgarien, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, ehemalige 
jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, 
Griechenland, Guatemala, Guinea, Honduras, Irland, Island, Italien, Jugoslawi-
en, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marshallin-
seln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Nicaragua, Niederlande, 
Österreich, Papua-Neuguinea, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Mol-
dau, Rumänien, Russische Föderation, San Marino, Schweden, Senegal, Sier-
ra Leone, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Tschechische Republik, 
Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vanuatu, Vereinigtes Königreich 
Großbritannien und Nordirland, Zypern. 

56/154. Achtung vor den Grundsätzen der nationalen 
Souveränität und der Nichteinmischung in die 
inneren Angelegenheiten der Staaten bei 
Wahlvorgängen als wichtiger Bestandteil der 
Förderung und des Schutzes der Menschen-
rechte 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung des Ziels der Vereinten Nationen, 
freundschaftliche, auf der Achtung vor dem Grundsatz der 
Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker beru-
hende Beziehungen zwischen den Nationen zu entwickeln 
und andere geeignete Maßnahmen zur Festigung des Welt-
friedens zu treffen, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung 
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 2625 (XXV) 
vom 24. Oktober 1970, mit der sie die Erklärung über völ-
kerrechtliche Grundsätze für freundschaftliche Beziehungen 
und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit 
der Charta der Vereinten Nationen billigte, 

 in Bekräftigung des Rechts auf Selbstbestimmung, 
kraft dessen alle Völker ihren politischen Status frei be-
stimmen und ihrer wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Entwicklung frei nachgehen können, 

 anerkennend, dass die in Artikel 2 der Charta der Ver-
einten Nationen verankerten Grundsätze, insbesondere die 
Achtung der nationalen Souveränität und der Nichteinmi-
schung in die inneren Angelegenheiten der Staaten, bei der 
Abhaltung von Wahlen zu achten sind, 

 sowie anerkennend, dass es eine reiche Vielfalt von 
demokratischen politischen Systemen und von Modellen 
freier und fairer Wahlprozesse auf der Welt gibt, die auf ein-
zelstaatlichen und regionalen Besonderheiten und unter-
schiedlichen Voraussetzungen gründen, 

 betonend, dass es Sache der Staaten ist, für Mittel und 
Wege zu sorgen, die die volle und effektive Mitwirkung des 
Volkes an Wahlvorgängen erleichtern, 
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